
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2022/33683]
15 DECEMBER 2021. — Koninklijk besluit houdende de voorwaar-

den betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren. —
Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 15 december 2021 houdende de voorwaarden betreffende de
quarantaine en de isolatie van landdieren (Belgisch Staatsblad van
5 januari 2022).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE

[C − 2022/33683]
15. DEZEMBER 2021 — Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen für die Quarantäne

und die Isolation von Landtieren — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 15. Dezember 2021 zur Festlegung
der Bedingungen für die Quarantäne und die Isolation von Landtieren.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE

15. DEZEMBER 2021 — Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen für die Quarantäne
und die Isolation von Landtieren

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu
Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit, insbesondere des
Artikels 94, und ihrer Durchführungsverordnungen;

Aufgrund der delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission vom 28. Juni 2019 zur Ergänzung der
Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen
Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen Landtieren
und von Bruteiern, des Artikels 14 und des Artikels 15;

Aufgrund der delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der
Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von
Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in
die Union und für deren anschließende Verbringung und Handhabung;

Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;
Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit, des Artikels 7 § 1, des Artikels 7 § 2, des

Artikels 8 Nr. 1, des Artikels 9 Nr. 1, des Artikels 9 Nr. 5, abgeändert durch das Gesetz vom 28. März 2003, des
Artikels 15 Nr. 1, abgeändert durch das Gesetz vom 1. März 2007, des Artikels 15 Nr. 3 und des Artikels 18bis, eingefügt
durch das Gesetz vom 29. Dezember 1990 und abgeändert durch das Gesetz vom 1. März 2007;

Aufgrund des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der
Nahrungsmittelkette, des Artikels 4 §§ 1 und 2, des Artikels 4 § 3, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2003
und 13. April 2019, und des Artikels 5 Absatz 2 Nr. 13, abgeändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2003;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2001 zur Organisation der von der Föderalagentur für die
Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführten Kontrollen und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestim-
mungen, ratifiziert durch das Gesetz vom 19. Juli 2001, des Artikels 3bis, eingefügt durch das Gesetz vom 28. März 2003;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten der von der
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmigungen und vorheri-
gen Registrierungen;

Aufgrund der Stellungnahme des bei der Agentur akkreditierten Finanzinspektors vom 5. Februar 2021;
Aufgrund der Stellungnahme des beim Föderalen Öffentlichen Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungs-

mittelkette und Umwelt akkreditierten Finanzinspektors vom 17. Februar 2021;
Aufgrund der Stellungnahme des bei der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette eingesetzten

Wissenschaftlichen Ausschusses vom 26. Februar 2021;
Aufgrund der Stellungnahme der Datenschutzbehörde vom 10. September 2021;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 69.503/3 des Staatsrates vom 5. Juli 2021, abgegeben in Anwendung von Artikel 84

§ 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit und des Ministers der Landwirtschaft

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
KAPITEL 1 — Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

Artikel 1 - In vorliegendem Erlass wird Folgendes festgelegt:

1. zusätzliche Bedingungen für einen zugelassenen Quarantänebetrieb Typ 1 in Ausführung der und in
Ergänzung zu den Vorschriften, die in der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tiergesundheit und in ihren Durchführungsverordnungen festgelegt sind,

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2022/33683]
15 DECEMBRE 2021. — Arrêté royal fixant les conditions applicables

à la quarantaine et à l’isolement des animaux terrestres. —
Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à la
quarantaine et à l’isolement des animaux terrestres (Moniteur belge du
5 janvier 2022).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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2. zusätzliche Bedingungen für einen zugelassenen Quarantänebetrieb Typ 2 in Ausführung der und in
Ergänzung zu den Vorschriften, die in der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tiergesundheit und in ihren Durchführungsverordnungen festgelegt sind,

3. Bedingungen für die häusliche Isolation von Heimtieren,

4. vorgeschriebene Art der Quarantäne für eine epidemiologische Einheit und diesbezügliche Sonderbedingun-
gen.

Art. 2 - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten die Begriffsbestimmungen der in Artikel 1
erwähnten Rechtsvorschriften.

§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. Halter: natürliche oder juristische Person, die das Landtier zum Zeitpunkt betreut, wo die Agentur bestimmt,
dass das Landtier unter Quarantäne gestellt werden muss, oder, subsidiär, von der vernünftigerweise
angenommen werden kann, dass sie das Landtier in die Europäische Union verbracht oder in eine Situation
gebracht hat, die eine Quarantäne erfordert. Jedes Landtier kann nur einen Halter haben. Ein Halter kann die
Halterschaft jederzeit einem Dritten übertragen, sofern dieser sein schriftliches Einverständnis gibt,

2. epidemiologische Einheit: Landtier oder Gruppe von Landtieren mit gleichem Infektionsrisiko für Mensch
und/oder Tier und mit gleicher Herkunft und gleichem Gesundheitsstatus,

3. Quarantäne Typ 1: Quarantäne eines potenziell infizierten Landtieres, das ein Risiko für Mensch und/oder
andere Tiere darstellt, in einem zugelassenen Quarantänebetrieb Typ 1,

4. Quarantäne Typ 2: Quarantäne eines potenziell infizierten Landtieres, das ein Risiko für Mensch und/oder
andere Tiere darstellt, in einem zugelassenen Quarantänebetrieb Typ 2,

5. häusliche Isolation: Isolation von Heimtieren, die ein sehr geringes Krankheitsrisiko aufweisen oder den
verordnungsrechtlichen Vorschriften nicht genügen, an einem geografisch begrenzten Ort an der Adresse des
Halters,

6. Quarantänebetrieb: jeder auf Dauer angelegte, auf ein geografisches Gebiet beschränkte, freiwillig geschaffene
und zum Zweck einer Quarantäne Typ 1 oder Typ 2 zugelassene Betrieb,

7. Königlicher Erlass vom 16. Januar 2006: Königlicher Erlass vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten
der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmi-
gungen und vorherigen Registrierungen,

8. Räumlichkeit: abgesonderter Raum in einem Quarantänebetrieb Typ 1, in dem eine einzige epidemiologische
Einheit gehalten wird,

9. Block: Teil eines Gebäudes in einem Quarantänebetrieb Typ 2 mit einem separaten effizienten Drainage- und
Lüftungssystem, in dem eine bestimmte Tierart gehalten wird,

10. Einheit: abgesonderter Raum in einem Quarantänebetrieb Typ 2, in dem eine einzige epidemiologische Einheit
gehalten wird,

11. Agentur: Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette,

12. LKE: lokale Kontrolleinheit der Agentur,

13. bestimmter Tierarzt: gemäß dem Königlichen Erlass vom 20. November 2009 über die Zulassung von
Tierärzten zugelassener Tierarzt, der mit dem Betreiber des Quarantänebetriebs einen Vertrag abgeschlossen
hat im Hinblick auf die Ausführung der im vorliegenden Erlass festgelegten Aufgaben innerhalb des
Quarantänebetriebs,

14. Seuchenüberwachungsplan: Seuchenüberwachungsplan, wie erwähnt in Anhang I Teil 8 Nr. 2 Buchstabe a) der
delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission vom 28. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen
Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen
Landtieren und von Bruteiern,

15. delegierte Verordnung (EU) 2019/2035: delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission vom
28. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur
Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen Landtieren und von Bruteiern.

Art. 3 - § 1 - Die in vorliegendem Erlass vorgesehene Quarantäne oder häusliche Isolation gilt nur für die in der
Tabelle in Anlage 1 aufgeführten Seuchen.

§ 2 - Die in vorliegendem Erlass vorgesehene Quarantäne oder häusliche Isolation gilt unbeschadet des
Königlichen Erlasses vom 18. September 2016 über die Verhütung und Bekämpfung der Tollwut und der delegierten
Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und
den Status ″seuchenfrei″ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen.

Art. 4 - § 1 - Die Haltung von Landtieren, für die eine Quarantäne Typ 1 oder Typ 2 erforderlich ist, muss in einem
gemäß den Bestimmungen von Kapitel 2 zugelassenen Quarantänebetrieb erfolgen.

§ 2 - Die Haltung von Heimtieren, für die eine häusliche Isolation erforderlich ist, muss nach Billigung durch die
Agentur gemäß den Bestimmungen von Kapitel 4 beim Halter zu Hause erfolgen.

Art. 5 - Alle Kosten in Zusammenhang mit der Haltung von Landtieren in Quarantäne Typ 1 oder Typ 2 gehen
zu Lasten des Halters. Der Quarantänebetrieb legt dem Halter spätestens mit Beginn der Quarantäne eine
Kostenschätzung vor. Mehrkosten, die nicht in der Schätzung enthalten sind, werden dem Halter vorab notifiziert.
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KAPITEL 2 — Bedingungen für die Zulassung von Quarantänebetrieben

Abschnitt 1 — Allgemeine Bedingungen

Art. 6 - Der Antrag auf Zulassung eines Quarantänebetriebs muss gemäß Artikel 4 des Königlichen Erlasses vom
16. Januar 2006 eingereicht werden.

Art. 7 - § 1 - Um eine bedingte Zulassung für einen Quarantänebetrieb Typ 1 zu erhalten, ist neben der Einhaltung
der in Anlage 2A festgelegten Infrastruktur- und Ausrüstungsbedingungen auch der Abschluss eines Vertrags mit
einem oder mehreren gemäß Artikel 10 des vorliegenden Erlasses bestimmten Tierärzten erforderlich.

§ 2 - Um eine bedingte Zulassung für einen Quarantänebetrieb Typ 2 zu erhalten, ist neben der Einhaltung der in
Anlage 3A festgelegten Infrastruktur- und Ausrüstungsbedingungen auch der Abschluss eines Vertrags mit einem oder
mehreren gemäß Artikel 10 des vorliegenden Erlasses bestimmten Tierärzten erforderlich.

§ 3 - Auf Antrag des Betreibers des Quarantänebetriebs und innerhalb der Möglichkeiten der Agentur kann die
Erteilung einer bedingten Zulassung im Dringlichkeitsverfahren behandelt werden, wenn eine Quarantäne dringend
erforderlich ist.

§ 4 - In Ermangelung anderer Sonderbestimmungen gehen alle Kosten in Zusammenhang mit dem Bau, der
Einrichtung, Instandhaltung und Betreibung eines Quarantänebetriebs zu Lasten des Betreibers des Quarantänebe-
triebs.

§ 5 - Für die Zulassung eines Quarantänebetriebs muss der Betreiber des Quarantänebetriebs der Agentur gemäß
Artikel 3 und Anlage 3 zum Königlichen Erlass vom 10. November 2005 über die in Artikel 5 des Gesetzes vom
9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette erwähnten
Vergütungen eine Vergütung zahlen.

§ 6 - Der Betreiber eines Quarantänebetriebs muss der Agentur gemäß Artikel 3 des Königlichen Erlasses vom
10. November 2005 über die in Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur
für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette erwähnten Vergütungen die Mehrkosten in Zusammenhang mit einem
eventuellen Dringlichkeitsverfahren für den Quarantänebetrieb zahlen.

Abschnitt 2 — Infrastruktur und Ausrüstung

Art. 8 - § 1 - Um eine Zulassung als Quarantänebetrieb Typ 1 zu erhalten, muss der Quarantänebetrieb den
Bestimmungen der Artikel 9 Buchstabe e), 14, 15 und 31 und von Anhang I Teil 8 der delegierten Verordnung (EU)
2019/2035 nachkommen und die in Anlage 2A festgelegten Infrastruktur- und Ausrüstungsbedingungen erfüllen.

§ 2 - Um eine Zulassung als Quarantänebetrieb Typ 2 zu erhalten, muss der Quarantänebetrieb den Bestimmungen
der Artikel 9 Buchstabe e), 14, 15 und 31 und von Anhang I Teil 8 der delegierten Verordnung (EU) 2019/2035
nachkommen und die in Anlage 3A festgelegten Infrastruktur- und Ausrüstungsbedingungen erfüllen.

Abschnitt 3 — Betriebsbedingungen

Art. 9 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs trägt die Verantwortung für die im Quarantänebetrieb unterge-
brachten Landtiere und ist durch eine angemessene Haftpflichtversicherung gedeckt.

Art. 10 - § 1 - Der Quarantänebetrieb muss jederzeit eine vertragliche Verpflichtung gegenüber einem oder
mehreren bestimmten Tierärzten haben, die die Gesundheit der Landtiere überwachen.

§ 2 - Ist der bestimmte Tierarzt nicht verfügbar, darf er nur durch einen anderen vom Betreiber des
Quarantänebetriebs bestimmten Tierarzt ersetzt werden.

§ 3 - Die vertragliche Verpflichtung muss mindestens die in Anlage 4 bestimmten Angaben enthalten.

§ 4 - Die vertragliche Verpflichtung wird in zweifacher Ausfertigung erstellt, eine für den Betreiber des
Quarantänebetriebs und eine für den bestimmten Tierarzt. Der Betreiber des Quarantänebetriebs übermittelt der LKE
schriftlich oder elektronisch eine Kopie davon.

§ 5 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs setzt den bestimmten Tierarzt binnen vierundzwanzig Stunden von
jedem Eintreffen einer epidemiologischen Einheit in Kenntnis.

Art. 11 - Der Betreiber eines Quarantänebetriebs Typ 1 beschäftigt nur Personal und gewährt nur Personen
Zugang zum Quarantänebetrieb Typ 1, die gegen Tollwut geimpft sind, wenn diese Personen Zugang zur
epidemiologischen Einheit haben.

Art. 12 - § 1 - Vor jeder Quarantäne erstellt der Betreiber des Quarantänebetriebs einen allgemeinen
Überwachungsplan gemäß Anlage 5A.

§ 2 - Je nach Seuche, für die eine Quarantäne erforderlich ist, werden dem Überwachungsplan in Anlage 5B
spezifische Angaben zugefügt.

§ 3 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs sorgt dafür, dass jeder Teil des Überwachungsplans eingehalten wird.

Art. 13 - Sowohl die Erstellung als auch die Änderungen des Seuchenüberwachungsplans müssen der Agentur
zur Billigung vorgelegt werden.

Art. 14 - § 1 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs fordert mindestens bei Eintreffen der Landtiere im
Quarantänebetrieb, bevor die Landtiere den Quarantänebetrieb verlassen und alle vierzehn Tage einen zwecks
klinischer Untersuchung des Landtieres bestimmten Tierarzt an und übermittelt der LKE auf elektronischem Wege den
Bericht über diese klinische Untersuchung.

§ 2 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs zieht beim geringsten Zweifel am Gesundheitszustand der Landtiere
oder beim Tod eines Tieres unverzüglich den bestimmten Tierarzt hinzu.

§ 3 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs und sein Personal arbeiten uneingeschränkt mit dem bestimmten
Tierarzt zusammen und sorgen dafür, dass dieser Tierarzt all seine Aufgaben unabhängig und ungehindert ausführen
kann. Der Betreiber des Quarantänebetriebs und/oder sein Personal muss in der Lage sein, die gehaltenen Landtiere
ruhigzustellen, damit der Tierarzt sie ordnungsgemäß untersuchen kann.

§ 4 - Stellt der bestimmte Tierarzt Symptome fest, die auf eine Seuche hindeuten, setzt er die LKE unverzüglich
davon in Kenntnis und lässt er ihr seinen Bericht auf elektronischem Wege zukommen.
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§ 5 - Bei Todesfällen ist der Betreiber des Quarantänebetriebs verpflichtet, eine Post-mortem-Untersuchung mit
Analysen zur Feststellung der Todesursache und der eventuellen Seuchen, für die die Landtiere unter Quarantäne
gestellt wurden, von einem von der Agentur bestimmten Labor durchführen zu lassen. Der Betreiber des
Quarantänebetriebs übermittelt der LKE unverzüglich den Bericht über diese Post-mortem-Untersuchung.

§ 6 - Der Betreiber des Quarantänebetriebs informiert die LKE unverzüglich, wenn ein Landtier stirbt oder
verschwindet.

Art. 15 - Befinden sich Landtiere im Quarantänebetrieb, muss das Personal mindestens eine tägliche allgemeine
Gesundheitskontrolle der Landtiere durchführen.

Art. 16 - § 1 - Darüber hinaus muss jeder zugelassene Quarantänebetrieb Typ 1 die in Anlage 2B festgelegten
Betriebsbedingungen erfüllen.

§ 2 - Darüber hinaus muss jeder zugelassene Quarantänebetrieb Typ 2 die in Anlage 3B festgelegten
Betriebsbedingungen erfüllen.

KAPITEL 3 — Häusliche Isolation

Art. 17 - § 1 - Der Antrag auf Genehmigung einer häuslichen Isolation muss gemäß den Anweisungen, wie auf
der Website der Agentur veröffentlicht, eingereicht werden.

§ 2 - Jede häusliche Isolation muss mindestens die in Anlage 6 festgelegten Bedingungen erfüllen.

§ 3 - Ist die Agentur der Ansicht, dass die häusliche Isolation nicht möglich ist, wird das Heimtier in einem
Quarantänebetrieb Typ 1 untergebracht.

Art. 18 - Die häusliche Isolation ist nur für Heimtiere möglich.

Art. 19 - § 1 - Der Halter fordert mindestens alle vierzehn Tage einen zwecks klinischer Untersuchung des
Heimtieres zugelassenen Tierarzt an und übermittelt der LKE den Bericht über diese klinische Untersuchung.

§ 2 - Der Halter kontaktiert unverzüglich den zugelassenen Tierarzt, wenn er eine Veränderung des klinischen
Zustands oder des Verhaltens des Heimtieres feststellt, und übermittelt der LKE den Bericht des Tierarztes über diese
klinische Untersuchung.

KAPITEL 4 — Vorgeschriebene Art der Quarantäne und Sonderbedingungen

Art. 20 - In Anlage 1 wird festgelegt, ob eine epidemiologische Einheit unter Quarantäne Typ 1 oder Typ 2
gestellt oder zu Hause isoliert wird. Die Sonderbedingungen, die für diese Quarantäne gelten, werden ebenfalls in
Anlage 1 festgelegt.

Art. 21 - Nach Ablauf des vorgeschriebenen Zeitraums und unter der Voraussetzung, dass andere eventuell
auferlegte Bedingungen erfüllt sind, hebt die Agentur nach Überprüfung und gegebenenfalls auf der Grundlage des
Berichts des Tierarztes die Quarantäne oder häusliche Isolation auf oder verzichtet darauf.

KAPITEL 5 — Abänderungsbestimmungen

Art. 22 - § 1 - In Artikel 6 § 3 des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 wird zwischen den Wörtern ″keine
Anwendung auf″ und dem Wort ″Schlachthöfe,″ das Wort ″Quarantänebetriebe,″ eingefügt.

§ 2 - Anlage 1 zum selben Erlass wird durch einen Punkt 17 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″17. Haltung von Landtieren in Quarantäne gemäß dem Königlichen Erlass vom 15. Dezember 2021 zur Festlegung
der Bedingungen für die Quarantäne und die Isolation von Landtieren″.

§ 3 - In Anlage 2 zum selben Erlass werden die Punkte 11.8 und 11.9 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

11.8 Quarantänebetrieb Quarantäne Typ 1 von Landtieren

11.9 Quarantänebetrieb Quarantäne Typ 2 von Landtieren

KAPITEL 6 — Schlussbestimmungen

Art. 23 - Unser für die Volksgesundheit zuständiger Minister und Unser für die Sicherheit der Nahrungsmittel-
kette zuständiger Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 15. Dezember 2021

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Landwirtschaft
D. CLARINVAL
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